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MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR 
ANHANG: Entscheidungen im Volltext 

OLG Oldenburg 
Beschluss vom 03. Mai 2004 
- 13 W 18/04- 

Zur Rechtswidrigkeit einer der Abschiebungshaft vorgelagerten geplanten vorläufigen richterfreien Festnahme

Zitierweise: OLG Oldenburg v. 03.05.2004 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang 
Zum Verfahrensgang

Der Betroffene wurde am 02.12.2002 um 8.50 Uhr festgenommen und um 11.30 Uhr dem Abschiebungshaftrichter vorgeführt. Dieser erließ um 11.45 Uhr einen Sicherungshaftbeschluß für 2 Monate. Das vorliegende Verfahren betrifft die Vorgänge am 02.12.2002, und zwar den Zeitraum von 8.50 Uhr bis 11.45 Uhr. Das Landgericht hat (nachdem ein entsprechender Antrag des Betroffenen von dem Amtsgericht zurückgewiesen worden war) auf die Beschwerde des Betroffenen festgestellt, dass "die Freiheitsentziehung des Betroffenen in der Zeit von seiner Festnahme bis zum Erlass des Abschiebehaftbeschlusses des Amtsgerichts Bersenbrück vom 02.12.2002 rechtswidrig gewesen ist". Der Beteiligte (Ausländerbehörde) hat gegen die Entscheidung des Landgerichts weitere Beschwerde eingelegt, welche durch den vorliegenden Beschluss des OLG Oldenburg zurückgewiesen wurde.    

Wortlaut der Entscheidung 

Oberlandesgericht Oldenburg 

13 W 18/04 
2 T 212/03 LG Osnabrück 
11 XIV 873 B AG Bersenbrück 

Beschluss

In dem Freiheitsentziehungsverfahren

betreffend .....................


hat der 13. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Oldenburg               

am 03. Mai 2004                                                                          

durch ........................... 
beschlossen: 

1. Dem Betroffenen wird für die sofortige weitere Beschwerde Prozeßkostenhilfe unter Beiordnung von Rechtsanwalt ............. bewilligt.

2. Die sofortige weitere Beschwerde des Beteiligten gegen den Beschluß der 2. Zivilkammer des Landgerichts Osnabrück vom 09. Februar 2004 wird als unbegründet zurückgewiesen.

3. Die Entscheidung ergeht gerichtsgebührenfrei. Die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen des Betroffenen werden dem Beteiligten auferlegt.

Wert der Beschwerde bis zu 1000,00 €.

Gründe:

Der Betroffene reist am 17. Juli 2002 illegal auf dem Landwege in die Bundesrepublik Deutschland ein und stellte am 24. Juli 2002 vergeblich einen Asylantrag. Unter dem 28. November 2002 beantragte der Beteiligte beim Amtsgericht Bersenbrück die Anordnung von Sicherungshaft gegen den Betroffenen. Der Betroffene wohne in der .... Str. ... in ......... , halte sich jedoch nicht an seine Residenzpflicht und die räumliche Beschränkung seiner Aufenthaltsgestattung. Er verfüge ferner über keine Identifikationspapiere. Daher sei zum Zweck zur Abklärung seiner Identität und zur Beschaffung von Paßersatzpapieren seine Vorführung bei der ........ Botschaft zu organisieren gewesen. Da der dringende Verdacht bestehe, dass sich der Betroffene seiner Vorführung als vorbereitenden Abschiebemaßnahme und zugleich seiner anschließenden Rückführung entziehen werde, sei die Anordnung von Sicherungshaft zwingend geboten. Nachdem der Haftrichter des Amtsgerichts den Beteiligten telefonisch darauf hingewiesen hatte, daß über die Anordnung von Sicherungshaft erst nach Anhörung des Betroffenen entschieden werden könne, wurde der Betroffene am 02. Dezember 2002 in den Räumen der Ausländerbehörde des Beteiligten auf deren Veranlassung hin zum Zwecke der Vorführung vor den Richter durch die Polizei ........ um 08.50 Uhr festgenommen und dem Haftrichter um 11.30 Uhr vorgeführt, der nach seiner Anhörung um 11.45 Uhr die Sicherungshaft anordnete.

Nach der zwischenzeitlichen Abschiebung des Betroffenen beantragte sein Verfahrensbevollmächtigter mit Schriftsatz vom 02. Februar 2003, auf den wegen der Einzelheiten verwiesen wird (Bl. 163/164 d.A. Bd.I), die Feststellung der Rechtswidrigkeit der Festnahme des Betroffenen im Zeitraum seiner Festnahme bis zum Erlaß der Sicherungshaftanordnung.

Mit Beschluß vom 19. Februar 2003 hat das Amtsgericht Bersenbrück diesen Antrag als unbegründet zurückgewiesen, weil die Ausländerbehörde gemäß § 49 AuslG iVm § 69 NGefAG befugt gewesen sei, die Festnahme des Betroffenen anzuordnen. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die oa. Entscheidung Bezug genommen (Bl. 192 - 195 d.A. Bd.I). 

Auf die sofortige Beschwerde des Betroffenen hat die 2. Zivilkammer des Landgerichts Osnabrück am 09. Februar 2004 die angefochtene Entscheidung dahin abgeändert, daß antragsgemäß die begehrte Rechtswidrigkeitsfeststellung getroffenen wurde. Die Festnahme des Betroffenen habe eine freiheitsentziehende Maßnahme dargestellt, die regelmäßig einer vorherigen richterlichen Entscheidung bedürfe. Wegen weiterer Einzelheiten wird die Gründe der oa. Entscheidung verwiesen (Bl. 280-283 d.A. Bd.II). 

Hiergegen richtet sich die sofortige weitere Beschwerde des Beteiligten, der namentlich geltend macht, daß die Festnahme des Betroffenen gemäß §§ 64 ff NGefAG gerechtfertigt gewesen sei und sie im übrigen keine Freiheitsentziehung sondern nur eine Freiheitsbeschränkung gewesen sei, zu deren Vornahme die Ausländerbehörde befugt gewesen sei. Wegen weiterer Einzelheiten wird insoweit auf die Schriftsätze vom 23. Februar und 21. April 2004 Bezug genommen.

Der Betroffene hat dem widersprochen. Seine Festnahme stelle eine freiheitsentziehende Maßnahme dar, die wegen des Richtervorbehalts des Art. 104 Abs. 2 GG stets zuvor einer richterlichen Entscheidung bedürfe.

Die sofortige weitere Rechtsbeschwerde mit dem Ziel der Feststellung der Rechtsmäßigkeit der Festnahme des Betroffenen bis zur Sicherungshaftanordnung durch den Amtsrichter ist trotz der zwischenzeitlichen Abschiebung des Betroffenen zulässig, in der Sache jedoch unbegründet.

1. Die Ingewahrsamsnahme des Betroffenen stellte eine freiheitsentziehende Maßnahme dar. Sie war darauf ausgerichtet, die körperliche Bewegungsfreiheit in jede Richtung hin zu beseitigen und ihn nathlos in Sicherungshaft zu überführen. 

2. Damit handelte es sich um den schwersten Eingriff in das Recht auf Freiheit der Person, die dem Richtervorbehalt untersteht, Art. 104 Abs. 2 GG. Über die Zulässigkeit einer Freiheitsentziehung und deren Fortdauer hat nur der Richter zu entscheiden, so daß eine Freiheitsentziehung grundsätzlich eine vorherige richterliche Entscheidung voraussetzt. Eine nachträgliche richterliche Entscheidung, deren Zulässigkeit nur in Ausnahmefällen nach Art. 104 Abs. 2 GG gegeben ist, genügt nur, wenn der mit der Freiheitsentziehung verfolgte verfassungsrechtliche zulässige Zweck sonst nicht erreichbar wäre, falls der Festnahme die richterliche Entscheidung vorauszugehen hätte (BVerfG, Beschluß des Zweiten Senats vom 15. Mai 2002, 2 BvR 2292/00).

Im vorliegenden Fall war die Anschrift des Betroffenen bekannt. Einer Vorladung der Ausländerbehörde war er, wie das Geschehen zeigt, auf Aufforderung nachgekommen. Der Antrag an das Amtsgericht auf Anordnung von Sicherungshaft datierte vom 28. November 2002. Die Festnahme des Betroffenen in den Räumen der Ausländerbehörde erfolgte am Morgen des 02. Dezember 2002, so daß ersichtlich hinreichend Zeit bestanden hätte, für eine vorherige richterliche Anordnung zu sorgen. Dies hätte im Wege einer einstweiligen Anordnung gemäß § 11 FEVG geschehen können, wobei auf eine vorherige Anhörung des Betroffenen verzichtet werden kann, wenn der dringende Verdacht bestehen sollte, daß er ansonsten untertauchen würde, § 11 Abs. 2 FEVG.

3. Es kann vorliegend dahingestellt bleiben, auf welche Eingriffsnorm im gegebenen Fall die Festnahme gestützt werden kann, weil in jedem Fall der Erlaß einer vorherigen richterlichen Festnahmeanordnung erforderlich und möglich gewesen wäre (BVerfG aaO; OLG Celle, Beschluß vom 11. Februar 2004, 17 W 109/03; OLG Braunschweig, Beschluß vom 04. Februar 2004, 6 W 32/03; PfzOLG Zweibrücken, Urteil vom 14. Dezember 2001, NStZ 2002/256ff).

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 14, 16 FEVG.
Diesseits in das Internet eingestellt am 01.06.2004.

30/05/04
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